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0. Vorwort 

Die Gesamtkirchengemeinde macht sich hiermit das Schutzkonzept der evangelisch-

lutherischen Kirchenkreise Burgdorf und Burgwedel-Langenhagen zu eigen.  

Der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Burgdorf und der Evangelisch-lutherische Kir-

chenkreis Burgwedel-Langenhagen nehmen mit dem vorliegenden Schutzkonzept zur 

Prävention sexualisierter Gewalt ihre Verantwortung für die Mitarbeitenden und die 

Schutzbefohlenen in ihren Gemeinden und Einrichtungen wahr.  

Dem Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt liegen die Grundsätze für die Prä-

vention, Intervention, Hilfe und Aufarbeitung in Fällen sexualisierter Gewalt in der Evange-

lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers1 in der Fassung vom 26. Januar 2021 zugrunde. 

Danach sind Kirchengemeinden, Regionen und Einrichtungen verpflichtet, ein Schutzkon-

zept zu erstellen.  

Zur Planung und Vorbereitung wurde in den Evangelisch-lutherischen Kirchenkreisen 

Burgdorf und Burgwedel-Langenhagen im Dezember 2021 eine multiprofessionelle 

Steuerungsgruppe eingesetzt.2 

Das Schutzkonzept sieht vor, dass auf regionaler Ebene Schulungen zur Sensibilisierung 

gegenüber sexualisierter Gewalt an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie 

Schutzbefohlenen durchgeführt werden und auf lokaler Ebene Risikoanalysen stattfin-

den, in deren Konsequenz mit Mitarbeitenden, die unmittelbar mit Kindern, Jugendli-

chen und Erwachsenen sowie Schutzbefohlenen in ihrer Arbeit in Kontakt stehen, ge-

sprochen wird und mit ihnen ein Einvernehmen und Einverständnis zum Leitbild des 

Kirchenkreises erzielt wird. 

Schutzkonzepte sind nur dann alltagstauglich, wenn sie mit denen besprochen werden, 

an die sie sich richten. Rückmeldungen aus dieser Gruppe müssen von den jeweils Ver-

antwortlichen beachtet und bearbeitet werden. 

Schulungen und lokale Diskussionsvorgänge sind in diesem Sinn bereits vorbeugende 

Maßnahmen, um zu verhindern, dass es überhaupt zu Grenzverletzungen und Über-

griffen kommt. Sie informieren in aller notwendigen Breite über den Schutz vor sexua-

lisierter Gewalt und schaffen Strukturen, die alle Mitglieder der Gemeinden, Einrichtun-

gen und der Ev. Jugend erreichen. Durch Information, Schulung und Sensibilisierung 

aller beruflich und ehrenamtlich Tätigen entsteht eine transparente Kultur der Acht-

samkeit, die die Sprachfähigkeit fördert und Übergriffe jedweder Art auszuschließen 

hilft. 

 
1 https://www.praevention.landeskirche-hannovers.de 
2 Steuerungsgruppe (zusammengesetzt aus Beteiligten aus den Kirchenkreisen Burgdorf und Burgwedel-

Langenhagen): Abteilungsleitung Personal KKA, Diakon (Bu), KKSoA (Bu), Kreisjugendwartinnen (Bu + BuLa), 
Kreiskantor (BuLa), MAV (Bu), Öffentlichkeitsbeauftragte (BuLa), Pastor/stellv. Superintendent (BuLa), 
Pädagogische Leitung KITA (KK-Trägerschaft - BuLa), Superintendentin (Bu). 

https://www.praevention.landeskirche-hannovers.de/
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1. Grundverständnis/Leitbild 

Als Christ:innen sehen wir alle Menschen als Ebenbilder Gottes an. 

Diese christliche Einsicht, auf die sich Artikel 2 der Kirchenverfassung der Landeskirche 

Hannovers beruft, verpflichtet uns, die Freiheit und Würde und damit auch die sexuelle 

Selbstbestimmung anderer zu achten und zu schützen.  

Unser Auftrag ist die Kommunikation des Evangeliums. Unser Ziel ist, dass Menschen 

im Schutzraum der Kirche der befreienden Botschaft der Bibel trauen und den Glauben 

als Ressource ihres Lebens entdecken. Dabei tragen wir als Mitarbeitende der Kirche 

eine besondere Verantwortung: Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Schutzbefoh-

lene vertrauen sich uns an. Das damit ggf. entstehende Machtgefälle birgt Gefahren 

der Grenzüberschreitung, des geistlichen Machtmissbrauchs und der sexualisierten Ge-

walt. Wir verpflichten uns, jeder Form von Grenzüberschreitung entgegenzuwirken. 

Diese Verpflichtung prägt unsere Haltung gegenüber allen Menschen, denen wir in 

unserer Arbeit begegnen, insbesondere gegenüber Kindern und Jugendlichen und ge-

genüber volljährigen Personen in Abhängigkeitsverhältnissen sowie in Seelsorge- und 

Beratungssituationen. Sie gilt ebenso gegenüber den beruflich und ehrenamtlich Täti-

gen im Kirchenkreis.  

Die Verpflichtung mahnt uns, alles zur Prävention von sexualisierter Gewalt zu tun, um 

sie zu verhindern, die Bedürfnisse derer, die von sexualisierter Gewalt in unserer Kirche 

betroffen waren und sind, in unser Handeln einzubeziehen und Betroffene insbeson-

dere an der Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt zu beteiligen, sofern dies von 

ihnen gewollt ist. 

 

2. Definitionen 

Grenzverletzungen 

Zu Grenzverletzungen zählen grenzüberschreitende Umgangsweisen sowie grenzüber-

schreitende / unprofessionelle Interventionen und Machtmissbrauch in professionellen 

Abhängigkeitsverhältnissen. Grenzverletzungen sind als solche korrigierbar, wenn sie 

wahrgenommen und in Zukunft vermieden werden. 

Beispiele für Grenzverletzungen sind: 

▪ Missachtung der Intimsphäre 

▪ grenzüberschreitende Berührungen in der Pflege 

▪ einmalige / seltene Missachtung eines respektvollen Umgangsstils (z.B. öffentli-

ches Bloßstellen, persönlich abwertende, rassistische Bemerkungen) 

▪ unerwünschte Berührungen 
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Sexuelle Belästigung 

Als sexuelle Belästigung gilt jede Verhaltensweise mit sexuellem Bezug, die von einer 

Seite unerwünscht ist und die eine Person in ihrer Würde verletzt. Sie kann in Worten, 

Gesten oder Taten ausgeübt werden und ist ein schwerwiegender Eingriff in die Per-

sönlichkeitsrechte und die Würde der betroffenen Person. 

Die Grenze zwischen harmlosen Flirt, freundschaftlichem Umgang und sexueller Beläs-

tigung scheint auf den ersten Blick schwierig zu ziehen. Es gibt jedoch eine einfache 

Regel: Ausschlaggebend ist nicht die Absicht der handelnden Person, sondern wie ihr 

Verhalten bei der anderen Person ankommt. Es ist entscheidend, ob die agierende Per-

son ihr damit zu nahetritt oder nicht. 

Übergriffe können auch der strategischen Vorbereitung von strafrechtlich relevanter 

sexualisierter Gewalt dienen. 

Beispiele für sexuelle Belästigung sind: 

▪ unerwünschte Körperkontakte und aufdringliches Verhalten  

▪ anzügliche und zweideutige Bemerkungen über das Äußere  

▪ sexistische Sprüche und Witze über sexuelle Merkmale, sexuelles Verhalten und 

die sexuelle Orientierung  

▪ Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von 

Nachteilen verbunden sind 

▪ Vorzeigen von pornografischem Material  

Sexueller Missbrauch 

Sexueller Missbrauch bezeichnet sexuelle Handlungen, die nicht im gegenseitigen Ein-

verständnis geschehen. Täter:innen und Opfer können grundsätzlich sowohl minder-

jährig als auch volljährig sein. Häufig besteht ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Tä-

ter:innen und Opfer.  

Unter sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen versteht man ihre Beteili-

gung an sexuellen Handlungen, die sie aufgrund ihres Entwicklungsstandes nicht ver-

stehen, dazu kein wissentliches Einverständnis geben können und zur sexuellen Befrie-

digung eines nicht Gleichaltrigen oder Erwachsenen dienen. 

Beispiele für sexuellen Missbrauch sind: 

▪ sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (§174 StGB) 

▪ sexueller Missbrauch von Kranken und Hilfebedürftigen in Einrichtungen (§174a 

StGB) 

▪ sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs-, oder 

Betreuungsverhältnisses (§174c StGB) 

▪ sexueller Missbrauch von Kindern (§176 StGB) 

▪ sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§182 StGB) 

▪ sexuelle Nötigung / Vergewaltigung (§177 StGB) 
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▪ Erpressung z.B. mit Nacktfotos 

3. Risiko- und Ressourcenanalyse 

Eine Risikoanalyse ist eine sorgfältige Untersuchung der Bereiche, in denen Kinder, Ju-

gendliche, Erwachsene und Schutzbefohlene durch sexualisierte Gewalt Unrecht erfah-

ren könnten. Die Analyse erfolgt auf der Handlungsebene in der Kirchengemeinde/Ein-

richtung.3 Sie dient dazu, festzustellen, ob zum Schutz genügend Vorsorge (Prävention) 

getroffen wurde.  

Die Risikoanalyse soll  

▪ Schwachstellen in der Institution aufdecken 

▪ auf sensible Bereiche aufmerksam machen  

▪ möglichst partizipativ unter Einbezug von Mitarbeitenden und weiteren Men-

schen erarbeitet werden  

▪ Potenziale zum Schutz vor sexualisierter Gewalt aufzeichnen  

▪ Täter:innen abschrecken  

▪ als Basis des Schutzkonzeptes dienen 

Maßnahmen (Ebene: Kirchengemeinden/Einrichtungen): 

1. Identifikation des Risikos möglicher sexualisierter Gewalt; Betrachtung aller Fel-

der und Bereiche: Analyse der strukturellen und arbeitsspezifischen Risiken in 

der Kirchengemeinde/Einrichtung z.B. Räume, Veranstaltungsformate 

2. Benennung der Umstände, in denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Ab-

hängigkeitsverhältnissen sexualisierter Gewalt ausgesetzt sein könnten: Ein-

schätzung des Risikos  

3. Feststellung, welche Maßnahmen bereits zur Vermeidung sexualisierter Gewalt 

vorgenommen wurden  

4. Überlegung, welche Maßnahmen zur Minimierung des Risikos sexualisierter Ge-

walt notwendig sind.  

5. Dokumentation der Analyse und ihrer Ergebnisse  

6. Überprüfungsdatum 

7. Schulung der Mitarbeitenden zum Entstehen der ‚Kultur der Achtsamkeit‘ 

Eine Risikoanalyse wurde erstellt; die Erkenntnisse sind in das Schutzkonzept einge-

flossen und werden in der Arbeit berücksichtigt. 

Weitere Informationen sind auch zu finden unter 

https://www.praevention.landeskirche-hannovers.de/materialien  

 

4. Personalverantwortung 

 
3 Z.B.: Ein Kindergottesdienst-Team setzt sich zusammen und geht die Risikoanalyse für ihre konkrete 
Zielgruppe „Kinder im Kindergottesdienst“ durch. 

https://www.praevention.landeskirche-hannovers.de/materialien
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Der Kirchenkreis trägt Sorge für ein Arbeitsklima, in dem die Grenzen aller Menschen 

geachtet und Grenzüberschreitungen ohne Angst vor Sanktionen angesprochen wer-

den können. Alle Mitarbeitenden haben das Recht und die Verpflichtung zu regelmä-

ßiger Fortbildung zur Prävention sexualisierter Gewalt. 

Diese vermittelt die Grundlage für eine Haltung der Mitarbeitenden, sowie Vorgehens-

weisen bei Handlungsbedarf. Themen der Fortbildung sind: Signale, Symptome von 

Betroffenen, Formen von Gewalt, Machtmissbrauch, Abhängigkeitsverhältnisse erken-

nen und das daraus resultierende Handeln in Verdachtsfällen, damit unsere Gemeinde 

ein sicherer Ort ist, der einen geschützten und wertschätzenden Rahmen für alle bietet. 

 

Das Thema Prävention sexualisierter Gewalt ist fester Bestandteil von Einstellungsge-

sprächen. Bei Neuanstellungen wird der Verhaltenskodex des Kirchenkreises zur Kennt-

nis gegeben und eine Verpflichtungserklärung abgegeben. 

 

Neuen ehrenamtlichen Mitarbeitende obliegt ebenfalls die Verantwortung den Verhal-

tenskodex der Gemeinde wahrzunehmen, die Verpflichtungserklärung abzugeben und 

zum nächstmöglichen Termin an einem Schulungstermine zur Prävention sex. Gewalt 

teilzunehmen.  

 

Alle beruflich Tätigen sind verpflichtet, vor der Einstellung ein erweitertes Führungs-

zeugnis beim Kirchenkreisamt einzureichen. Dieses muss bei beruflich Tätigen im Be-

reich der Kinder- und Jugendarbeit alle drei Jahre, bei allen anderen beruflich Tätigen 

alle 5 Jahre erneut vorgelegt werden. 

 

Ehrenamtlich Tätige im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit müssen alle drei Jahre 

ein erweitertes Führungszeugnis bei einer hauptamtlichen Person der Gesamtkirchen-

gemeinde Lehrter Land (Pfarramt, Diakonin, Gemeindesekretärin) vorlegen. Im Ge-

meindebüro wird die Vorlage entsprechend dokumentiert. 

 

Alle anderen Ehrenamtlichen werden gebeten, ihr Führungszeugnis alle fünf Jahre einer 

hauptamtlichen Person der Gesamtkirchengemeinde Lehrter Land (Pfarramt, Diakonin, 

Gemeindesekretärin) vorzulegen. 

 

Die Risikoanalyse wurde in jedem Ortsteil der Gesamtkirchengemeinde durch das je-

weilige Kirchenteam vor Ort gemeinsam erarbeitet. Dadurch wurde ein Bewusstsein für 

mögliche Risikofaktoren geschaffen und ein Augenmerk wurde auf Defizite gelegt. Die-

ses Bewusstsein gilt es zu erhalten, u.a. durch regelmäßig (alle 2 Jahre) wiederkehrende 

Überprüfung der Risikoanalysen. Diese Überprüfung findet erneut 2026 durch die Kir-

chenteams vor Ort statt. 
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Folgende Situationen und Problematiken haben die Personalverantwortlichen im Auge 

zu behalten und die dafür geltenden Regelungen klar zu kommunizieren: 

 

- In der Gesamtkirchengemeinde gibt es notwendigerweise Räumlichkeiten zu 

denen nur einzelne Personengruppen Schlüsselgewalt haben. Auch gibt es 

kleine, nicht gut einsehbare Räume und immer wieder die Situation sich in die-

sen Räumen mit nur wenigen Personen aufzuhalten. Für all diese Räume gilt bei 

Benutzung, wenn möglich, die Türen offen zu lassen. Sollte die Tür geschlossen 

werden sollen, gilt es dies mit allen Anwesenden abzustimmen 

- 1:1 Situationen mit Kindern und Jugendlichen sollten vermieden wer-

den, und bei Bedarf sollte Transparenz über den Aufenthaltort und den Grund ge-

schaffen werden.  Für alle Freizeiten gilt Anlage A 

- Für alle Arbeitsfelder mit Haupt- und Ehrenamtlichen gilt eine Sensibilisie-

rung im Umgang miteinander, inklusive offener Kommunikation über persönli-

che Vorlieben und Grenzen. (z.B. Umarmungen zur Begrüßung etc.) Es sollten Re-

geln für den Umgang mit Privatkontakten und Geschenken vereinbart werden. 

- Für alle gilt: Wenn möglich Transparenz über Hausbesuche und Begegnungen 

schaffen. Bei einem unguten Gefühl vor einem Termin sollte das Gespräch ins Ge-

meindehaus verlegt werden. Im Zweifelsfall eine weitere Person um Anwesen-

heit oder Unterstützung zu bitten und Hausbesuche zu bestimmten Zeiten abzu-

lehnen. 

5. Schulungen 

Die Schulungen haben die Funktion, eine Kultur der Achtsamkeit zu etablieren. Sie leis-

ten einen Beitrag zur Sensibilisierung und Klärung von Fragen und Verunsicherungen. 

▪ Schulungen zur Erlangung von Basiswissen über sexualisierte Gewalt sind für 

alle Mitarbeitenden unerlässlich, das gilt sowohl für beruflich wie auch ehren-

amtlich Tätige. 

▪ Es finden Schulungen der beruflich und ehrenamtlich Tätigen zur Erstellung von 

Schutzkonzepten statt. 

▪ Es finden etablierte Schulungen im Rahmen der Juleica statt. 

Die Kosten für die Schulungen trägt der Kirchenkreis.  

6. Verhaltenskodex/Selbstverpflichtung 

Ein Verhaltenskodex wird beruflich und ehrenamtlich Tätigen ausgehändigt. Damit ver-

bunden ist eine Selbstverpflichtungserklärung. Der Verhaltenskodex  

▪ bietet Orientierungsrahmen für den grenzachtenden Umgang in Abhängigkeits-

verhältnissen und untereinander  

▪ formuliert Regelungen für Situationen, die für sexualisierte Gewalt leicht ausge-

nutzt werden können 
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▪ zielt auf den Schutz vor sexualisierter Gewalt und auf den Schutz vor falschem 

Verdacht  

▪ ist von beruflich wie von ehrenamtlich Tätigen zu unterzeichnen 

▪ zeigt sowohl mit Innen- als auch mit Außenwirkung, dass die Gemeinden und 

Einrichtungen sich mit den Themen Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt 

auseinandersetzen und aufmerksam damit umgehen. 

▪ Unsere Gesamtkirchengemeinde setzt sich für ein gewaltfreies, demokratisches 

Miteinander und die Wahrung der Menschenwürde ein, unabhängig von Natio-

nalität, sozialer Herkunft, religiöser Überzeugung und sexueller Orientierung. 

Das bedeutet für uns, dass wir keinerlei Formen von Rassismus, Antisemitismus, 

Diskriminierung oder die Verherrlichung extremistischer Haltungen und Positi-

onen tolerieren. Dies schließt auch Aussagen, Kleidung, Symbole, Tattoos, 

Schmuck oder Musik ein. Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass jeder Mensch in 

unserer Gemeinde respektiert und geschützt wird. 

▪ Siehe Anlage „Selbstverpflichtung“ mit „Verhaltenskodex des Landeskirchen-

amts“ 

 

 

 

7. Interventionsplan/Krisenplan  

Im Verdachtsfall gilt im Kirchenkreis ein verbindlicher Krisen-/Interventionsplan.  

Siehe Anlage „Krisen- / Interventionsplan des Kirchenkreises 

Der Krisenplan der Landeskirche Hannover gibt die Schritte vor. 

Aktuelle Fassung siehe: https://praevention.landeskirche-hannovers.de/im-krisen-

fall/krisenplan 

 

Verhalten im Verdachtsfall 

▪ Ruhe bewahren, zuhören, Glauben schenken, sich selbst Unterstützung holen 

▪ Persönliche Reflexion (soweit möglich), ggf. kollegiale Beratung 

▪ Beobachtungen notieren (für Dritte unzugänglich aufbewahren) 

▪ nichts auf eigene Faust unternehmen  

▪ keine direkte Konfrontation des:der potenziellen Täter:in  

▪ keine eigenen Ermittlungen zum Tathergang 

▪ keine eigenen Befragungen durchführen  

▪ keine überstürzten Aktionen  

▪ ggf. Unterstützung durch (Fach-) Beratungsstelle hinzuziehen, Hinzuziehung der 

Fachkraft nach SGB VIII §8a 

▪ ggf. Verdacht äußern – wie und zu wem? 

https://praevention.landeskirche-hannovers.de/im-krisenfall/krisenplan
https://praevention.landeskirche-hannovers.de/im-krisenfall/krisenplan
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▪ ggf. klären: Wer ist für wen der:die geeignete unmittelbare Gesprächspartner:in? 

/ Vertrauenspersonen benennen?  

▪ Superintendent:in benachrichtigen - Informationspflicht  

▪ ggf: Begleitung der ‚Betroffenen‘, der ‚Täter:innen‘, der Mitarbeitenden, der An-

gehörigen, des Umfelds usw. 

Dokumentation von Tatbeständen 

Zu jedem Gespräch soll eine Dokumentation angefertigt werden. Sie muss vertraulich 

verwahrt werden. Ort der Verwahrung dieser Dokumente aus den Kirchengemeinden 

und Einrichtungen ist zwingend die Superintendentur, ggf. zusätzlich auch in der 

Kirchengemeinde/Einrichtung, in deren Kontext dokumentiert wurde. 

Sie enthalten: 

a) Wer? (a) Name der Beteiligten (ggf. in Abkürzung/verschlüsselt), b) 

Betroffene/Täter:in/ggf. Zeug:innen/ Mitarbeitende (Team)) 

b) Was? (Ausgangssituation) 

c) Wann? 

d) Wo? 

e) Wer wurde informiert? 

f) Welche Schritte sind unternommen worden? 

g) Welche Verabredungen wurden getroffen? 

8. Kooperation mit (Fach-)Beratungsstellen 

Fachstelle sexualisierte Gewalt der Landeskirche Hannover: 

fachstelle.sexualisierte.gewalt@evlka.de  

https://www.praevention.landeskirche-hannovers.de/ 

 

Unabhängige Ansprechstelle:  

Zentrale Anlaufstelle HELP - Telefon 0800-5040112 • kostenlos und anonym • unab-

hängige Information für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kir-

che und Diakonie 

www.anlaufstelle.help 

9. Beschwerdeverfahren 

Ein Beschwerdeverfahren verbessert die Qualität des professionellen Handelns und 

schützt die uns anvertrauten Menschen vor unprofessionellem Handeln und bewuss-

tem Fehlverhalten.  

Die Leitung des Kirchenkreises (Superintendent:in) oder deren Stellvertretung nehmen 

mögliche Beschwerden schriftlich (auch per E-Mail), telefonisch oder in einem persön-

lichen Gespräch entgegen. Anonymen Beschwerden kann nicht nachgegangen werden. 

Es wird allerdings Unterstützung zur Klärung des Sachverhalts angeboten. Beschwer-

den sollen dokumen-tiert werden. 

mailto:fachstelle.sexualisierte.gewalt@evlka.de
https://www.praevention.landeskirche-hannovers.de/
http://www.anlaufstelle.help/
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Die Leitung des Kirchenkreises (Superintendent:in) oder deren Stellvertretung nehmen 

zu dem Vorwurf keine persönliche und inhaltliche Stellung. Weitere Mitarbeitende in 

Kirchengemeinden oder Einrichtungen des Kirchenkreises, an die Beschwerden heran-

getragen werden, informieren darüber die Leitung.  

Der Kirchenkreis hat im Zuge der Erarbeitung des Schutzkonzeptes ein Verfahren zum 

Umgang mit Beschwerden entwickelt. Den konkreten Ablauf vom Eingang einer Be-

schwerde bis zum Ergebnis des Klärungsprozesses und einer Rückmeldung stellt An-

lage 4 „Beschwerdeverfah-ren“ dar.  

Siehe Anlage 4 „Beschwerdeverfahren“  

10. Aufarbeitung 

https://www.praevention.landeskirche-hannovers.de/aufarbeitung 

z.B. Arbeitshilfe ‚Unsagbares sagbar machen‘ (EKD)  

11. Ausblick 

▪ Überprüfung der Schutzkonzepte anlässlich der Visitation  

▪ Sensibilisierung und Schulung nach den Kirchenvorstands-Wahlen 

Im Abstand von zwei Jahren oder aus gegebenem Anlass werden die Schutzkonzepte 

überarbeitet, um aktuelle Erfahrungen einfließen lassen zu können und um fehlende 

Aspekte zu ergänzen.  

Alle fünf Jahre werden die erweiterten Führungszeugnisse für alle beruflich und ehren-

amtlich Tätigen erneuert. Für alle ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen gilt eine Frist von drei Jahren. 

Nach jeder Kirchenvorstands-Wahl oder anderen personellen Veränderungen in Kir-

chenvorständen machen sich die neuen Kirchenvorsteher:innen mit dem Schutzkon-

zept vertraut und absolvieren eine Schulung. 

12. Anlagen  

Anlage 1 „Risikoanalyse“, darin:  

Anlage A: Leitfaden Fahrten und Freizeiten  

Anlage B: Social Media Guidelines  

Anlage C1: Führungszeugnis Beantragung  

Anlage C2: Führungszeugnis Antragsmuster  

Anlage D: Umgangs- und Verhaltenskodex  

Anlage 2 „Selbstverpflichtung“ mit „Verhaltenskodex des Landeskirchenamts“  

Anlage 3 „Krisen- / Interventionsplan des Kirchenkreises  

Anlage 4 „Beschwerdeverfahren“ 

https://www.praevention.landeskirche-hannovers.de/aufarbeitung
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Anlage 5 Aushang für Gemeindehäuser 

 

 

 

 

 

Dieses Schutzkonzept wurde vom Kirchenvorstand der Gesamtkirchengemeinde Lehr-

ter Land für die Einrichtung am [Datum einfügen] beschlossen. 

 

 

 

Ort, Datum   Unterschrift (stellv.) Vorsitzende   

           (Siegel) 

 

Ort, Datum   zweite Unterschrift 

 

 

 

 


